
 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 916/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 04.02.2015 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2014 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2014 im Verwaltungshaushalt auf 199.469,25 € und im Ver-
mögenshaushalt auf 49.993,19 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 199.469,25 € und im Vermögenshaushalt mit 
49.993,19 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2014)  
 
 
 



1

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
Deckungskreis 150 Bauliche Unterhaltung 

Hochbau
136.500,00 148.944,12 12.444,12 0,00 12.444,12 Mehrausgaben in folgenden Bereichen: 

Verwaltungsgebäude 4.411,46 €,  
Feuerwehrgerätehaus 3.061,87 €,             
Turnhalle 3.070,09 €,                    
Sportlerheim 1.418,99 €,                        
Bauhof 481,71 €

Deckungskreis 151 Bauliche Unterhaltung Tiefbau 187.300,00 236.236,22 48.936,22 0,00 48.936,22 Mehrausgaben in folgenden Bereichen: 
Gemeindestraßen 21.501,63 €,  
Straßenbeleuchtung 6.486,01 €,    
Schmutzwasser 4.240,05 €,                    
Niederschlagswasser 15.017,11 €,               
Sonstiges Grundvermögen 1.691,42 €                       

Deckungskreis 168 Schulkostenbeiträge 539.800,00 555.898,55 16.098,55 0,00 16.098,55 Von den Gesamtausgaben entfallen für: 
Grundschüler 13.184,89 €, Regionalschüler 
136.353,74 €, Gymnasiasten 242.511,52 €, 
Gemeinschaftsschüler 163.703,40 €, 
Sonderschüler 145 €                         

Deckungskreis 169 Innere Verrechnungen 316.500,00 325.121,98 8.621,98 8.621,98 0,00 Mehr Leistungen des Bauhofes als eingeplant 
in folgenden Bereichen: Heimatpflege, 
Sportplätze, Gemeindestraßen, 
Landwirtschaftliche Wege und Ordnungswesen 
(Fundsachen, Entsorgung von illegalem Müll) 

Haushaltsüberschreitungen 2014 der Gemeinde Appen

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt
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2

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Haushaltsüberschreitungen 2014 der Gemeinde Appen

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt

Deckungskreis 154 Bewirtschaftungskosten 426.000,00 441.939,15 15.939,15 0,00 15.939,15 u.a. Mehrausgaben bei den Gaskosten  über 
alle Bereiche von insgesamt 17.088,70 €,                         

55000.7000000 Zuschüsse für laufende Zwecke 
an den TuS Appen für 
Nutzungsentgelte

325.600,00 409.528,67 83.928,67 0,00 83.928,67

63000.6720000 Erstattung der Kosten für die 
Straßenentwässerung (an UAB 
7007)

62.500,00 84.622,54 22.122,54 0,00 22.122,54 Die Berechnung der Erstattungskosten 
erfolgt zum Jahresende unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen 
Einnahmen und Ausgaben des 
Gebührenhaushaltes 
Niederschlagswasserbeseitigung. 

70000.673000 Abwassergebühren 332.000,00 356.420,25 24.420,25 24.420,25 0,00 Vorauszahlung 2014 (357.912,00 € )     
Abrechnung 2013 für die Übergabestelle 
Marseille-Kaserne (Guthaben 12.259,26 €), 
Übergabestelle Beeksfelde (Guthaben   
49.007,79 €), Übergabestelle 
AppenerStr./Schwarzer Berg/Kleineinleiter 
(Nachzahlung 59.775,30 €)

Summe 2.326.200,00 2.558.711,48 232.511,48 33.042,23 199.469,25
199.469,25 Stand 31.12.2014

Vermögenshaushalt
63000.960030 Sanierung der Gemeindestraße 

"Weg am Karpfenteich"
350.000,00 399.993,19 49.993,19 0,00 49.993,19

88010.950001 Dachsanierung Schulstraße 8 0,00 29.313,71 29.313,71 29.313,71 0,00 Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Summe 350.000,00 429.306,90 79.306,90 29.313,71 49.993,19
49.993,19 Stand 31.12.2014noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 917/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 04.02.2015 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2014 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2014 belaufen sich 
auf insgesamt 24.046,40 €. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt-  
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt-  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halb-
jahr 2014 wird zur Kenntnis genommen. 
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__________________ 
        Banaschak 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2014 
 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8

00000.651001 Bücher und Zeitschriften 1.000,00 1.144,80 144,80 144,80 0,00 Jahresabo für die Uetersener 
Nachrichten, Pinneberger Tageblatt und 
Hamburger Abendblatt

00000.658001 Ehrengaben 2.000,00 2.913,94 913,94 0,00 913,94 Mehrausgaben u.a. wg. Nachrufe  
06000.640000 Versicherungsbeiträge und -umlagen 4.000,00 6.428,50 2.428,50 172,50 2.256,00 Kosten eines Schadenfalles bei einem 

Feuerwehreinsatz, Kostenersatz der 
Stadt Pinneberg bei Einnahme HHSt. 
060.150

DK 164 Geschäftsausgaben für die 
Wohnungsverwaltung

12.800,00 13.303,40 503,40 0,00 503,40

21100.530000 Mieten für Nutzung nicht schulischer 
Räume

80.900,00 81.661,40 761,40 0,00 761,40

21100.672000 Kostenerstattung für die Mitbenutzung 
des Lehrschwimmbeckens

3.700,00 5.887,50 2.187,50 0,00 2.187,50 Die Kosten ermitteln sich nicht mehr 
pro Nutzer sondern pro Bahn und 
Nutzungsdauer

34000.717100 Zuschüsse an Vereine für Miete des 
Bürgerhauses

18.000,00 18.437,50 437,50 0,00 437,50

35200.651004 Zeitschriften Bücherei 300,00 323,20 23,20 0,00 23,20
45120.717000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für Freizeiten und Ferienfahrten
200,00 492,00 292,00 0,00 292,00

46400.788000 Sozialstaffel 7.000,00 7.847,50 847,50 90,00 757,50
46400.788001 Zuschuss zum entgelt für die 

Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
2.500,00 2.659,00 159,00 0,00 159,00

54000.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke an das 
DRK-Appen für Raummiete

17.900,00 18.063,00 163,00 0,00 163,00 200 € Zuschuss  Karneval Jung und 
Alt  

56010.680000 Abschreibungen Sportplatzanlagen 16.700,00 20.035,32 3.335,32 0,00 3.335,32 Der Haushaltsansatz 2014 war zu 
gering angesetzt

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- 
und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Appen

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2014 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8

56020.680000 Abschreibungen Turnhalle 11.600,00 11.725,91 125,91 0,00 125,91 Nachaktivierung Sanierung 
Hallenfußboden und Geräteraumtore

56020.685000 Verzinsung des Annlagekapitals 
Turnhalle

24.300,00 27.442,00 3.142,00 0,00 3.142,00 Nachaktivierung Sanierung 
Hallenfußboden und Geräteraumtore

70000.650008 Abfuhr von Abwasser und 
Klärschlamm

1.500,00 2.731,09 1.231,09 0,00 1.231,09

70070.680000 Abschreibungen 
Niederschlagswasserbeseitigungs-
anlage

61.100,00 62.129,23 1.029,23 0,00 1.029,23 Höhere Abschreibungen aufgrund 
Neuberechnung des 
Wiederbeschaffungszeitwertes 

DK 155 Fahrzeughaltung 27.400,00 28.124,06 724,06 0,00 724,06
77100.680070 Abschreibungen Mehrzweckfahrzeug 

(Iseki)
6.900,00 7.373,00 473,00 0,00 473,00 Nachaktivierung  Schlegelmulcher

77100.685070 Verzinsung des Anlagekapitals 
Mehrzweckfahrzeug (Iseki)

900,00 1.154,00 254,00 0,00 254,00 Nachaktivierung  Schlegelmulcher

79100.655000 Bildung einer Aktivregion 3.200,00 3.712,94 512,94 512,94 0,00
90000.845000 Verzinsung von Stuernachforderungen 

und -erstattungen
2.000,00 2.325,75 325,75 0,00 325,75

13010.987000 Zuschuß für Musikgeräte an den 
Spielmannszug der FFW Appen

1.000,00 1.063,06 63,06 63,06 0,00

70000.940005 Sanierung des 
Schmutzwasserkanalnetzes

0,00 4.674,32 4.674,32 0,00 4.674,32 Erneuerung einer Pumpe. Die 
Finanzierung erfolgt über die 
Entnahme aus der 
Abschreibungsrücklage in gleicher 
Höhe.

91000.977800 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt 250.500,00 250.527,28 27,28 0,00 27,28

91000.990000 Kreditbeschaffungskosten 0,00 250,00 250,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00

Gesamt 557.400,00 582.429,70 25.029,70 983,30 24.046,40

24.046,40 Stand 31.12.2014Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 923/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 13.02.2015 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 03/904 - 190 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2014 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 93 der Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am 
Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahres-
rechnung ist zu erläutern. 
 
Der Beschluss über die Jahresrechnung ist durch die Gemeindevertretung zu fassen. 
Diesem Beschluss muss eine Prüfung der Jahresrechnung vorhergehen. 
 
Nach § 94 Abs. 5 der Gemeindeordnung tritt in Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertre-
tung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Appen sieht vor, dass der Finanzausschuss 
die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung wahrnimmt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
Finanzierung: 
-entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Jahresrechnung für das 
Jahr 2014 zu beschließen. 
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___________________ 
        Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2014  
 
 
 



Gemeinde  9 Appen
Seite     1
HH.-Jahr : 2014
Datum : 02.03.15
Uhrzeit : 08:40:23

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

  1.135.201,41

          0,00

    123.511,43

          0,00

     15.324,29

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  8.635.871,66

  9.651.982,34

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr      10.903,59          0,00

  1.060.129,21

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

     75.072,20
          0,00

          0,00          0,00

  9.771.073,07

     10.903,59

          0,00
          0,00

  8.591.853,13

     48.439,23
     15.324,29

          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh           0,00 EUR

543

BezeichnungLfd.
Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

  9.760.169,48

  9.760.169,48

  1.135.201,41  8.624.968,07

  1.135.201,41  8.624.968,07

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Appen, 02.03.2015
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 921/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 10.02.2015 
Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
EthernetConnect-Verbindung für das Gemeindebüro Appen 
 
Sachverhalt: 
Die Telekom bietet eine sichere, hochverfügbare und unkomplizierte Vernetzung für 
die Standorte von Unternehmen und Verwaltungen (Außenstellen des Amtes Moor-
rege, wie z. B. Gemeindebüro Appen) an. 
Vorteile, die sich hieraus für die Gemeinde ergeben, sind eine höchstmögliche Ver-
fügbarkeit und ein sehr guter Datendurchsatz (auch beim Scannen von Fingerabdrü-
cken und Passbildern). Up- und Download erfolgen dann im Gegensatz zum aktuel-
len Internetanschluss mit der gleichen Geschwindigkeit. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bei dem aktuellen Internetanbieter Kabel Deutschland besteht zwar ein Vertrag mit 
einer Bandbreite von 16 Mbit/s, jedoch kann nicht gewährleistet werden, dass diese 
Bandbreite auch im Gemeindebüro voll zur Verfügung steht. Der Vertrag bei Kabel 
Deutschland kann mit einer Frist von 12 Wochen gekündigt werden. 
 
Das Arbeiten mit der EthernetConnect-Verbindung der Telekom gewährleistet eine 
bessere und schnellere Datenübertragung. 
Eine VPN-Verbindung zum Amt Moorrege wird dann nicht mehr benötigt.  
Für den vorhandenen Satellite, der für die Nutzung des Internets von der Firma 
XNetSolutions KG zur Verfügung gestellt wird, entstehen jährlich Kosten in Höhe von 
60,00 Euro. Diese Kosten würden bei einem Wechsel entfallen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die monatlichen Kosten für die Bereitstellung einer EthernetConnect-Verbindung 
sind den beigefügten Angeboten der Telekom zu entnehmen. Einmalige Bereitstel-
lungskosten entstehen nicht. 
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Die Kosten für den Internetanschluss bei Kabel Deutschland betragen monatlich 
19,90 Euro und würden bei Umstellung auf EthernetConnect entfallen. Ebenso wür-
den die jährlichen Kosten für den Satellite in Höhe von 60,00 Euro entfallen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, im Gemeinde-
büro Appen eine EthernetConnect-Verbindung durch die Telekom mit ……… Mbit/s 
zum nächstmöglichen Termin/zum …………………… zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Angebote der Telekom 
Leistungsbeschreibung EthernetConnect 
Informationsflyer zu EthernetConnect  
 
 
 



Ö  6





















 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 926/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 20.02.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

17.03.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Dachsanierung/ -reparatur beim ev. St. Johannes Kindergarten 
 
Sachverhalt: 
 
Die Dachschäden, in Form von mehreren Leckschäden, sind bereits seit dem Jahr 
2008 bekannt. Vor etwa zwei Jahren wurde ein Architekt durch die Kirchengemeinde 
beauftragt die erforderliche Dachsanierung zu planen und verschiedene Maßnahmen 
zu erarbeiten und vorzustellen. 
 
Bei der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 
04.03.2014 hat der Architekt Hage über den Sachstand ausführlich berichtet. In der 
Zwischenzeit gab es nun mehrere Zusammenkünfte (Architekt, Vertreter aus dem 
Kirchengemeinderat, Vertreter der Gemeinde Appen) und verschiedene Varianten 
mit Kostenschätzungen wurden erarbeitet und vorgestellt.  
Das letzte Treffen hat am 10.02.2015 stattgefunden, an diesem Treffen haben auch 
zusätzlich Vertreter des Kirchenkreises teilgenommen. Bis dahin wurden drei ver-
schiedene Varianten ausgearbeitet (A, B und C), diese sind vorsorglich nochmal als 
Anlage beigefügt. Der Architekt hat in diesem Zusammenhang aber deutlich ge-
macht, dass die Variante A (teuerste Variante) nur sinnvoll ist, wenn an dem Gebäu-
de dauerhaft festgehalten werden soll und auch die anstehenden Sanierungsmaß-
nahmen, die für die nächsten Jahre zu erwarten sind, auch umgesetzt werden. 
Bei den Varianten A, B und C handelt es sich jeweils um eine Dachsanierung. Die 
Maßnahme wäre von der Kirchengemeinde zu finanzieren, die Gemeinde Appen 
würde die Kosten für Tilgung und Abschreibung jährlich im Rahmen des Betriebskos-
tenzuschusses anteilig tragen. 
Die Vertreter der Gemeinde Appen haben während dieses Treffens immer wieder 
geäußert, dass eine Maßnahme mit einem Kostenrahmen von max. 100.000 Euro 
gewünscht und gefordert wird. Der Architekt hat hierzu deutlich erklärt, dass er eine 
entsprechende Maßnahmen kalkulieren kann, dies jedoch nur eine kurzfristige Lö-
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sung (ca. 5 – 7 Jahre) darstellen kann und von den ausführenden Firmen auch keine 
Gewährleistung verlangt werden kann, da die Ausführungen nicht den erforderlichen 
Bedingungen (Beschaffenheit) zugrunde liegen.  
Mittlerweile liegt nun auch die Variante D vor mit einem Kostenvolumen von knapp 
92.000 Euro. Diese Kostenschätzung ist ebenfalls als Anlage beigefügt.  
Bei der Variante D würde es sich um eine Reparatur des Daches handeln. Laut dem 
Finanzierungsvertrag wären hierfür die Kosten durch die Gemeinde Appen zutragen.  
 
Der Kirchengemeinderat hat bei der Sitzung am 12.02.2015 beschlossen, ein Not-
dach der von Herrn Hage vorgestellten Variante D umzusetzen, mit geschätzten Kos-
ten in Höhe von 92.000 Euro brutto in Verbindung mit den nötigsten Lärmschutz-
maßnahmen in Höhe von 8.000 Euro, um der gesetzlichen Verantwortung gerecht zu 
werden, vorbehaltlich der Finanzierung durch die Gemeinde Appen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es sollte auf jeden Fall eine Entscheidung und Umsetzung einer Variante beschlos-
sen werden. Wenn ernsthaft über einen (Teil-)Neubau nachgedacht wird, wäre natür-
lich eine Übergangslösung siehe Variante D ausreichend. Wie bereits ausgeführt, 
wären die Kosten im vollen Umfang durch die Gemeinde Appen zutragen.  
 
Alternativ wäre auch die Variante B mit Kosten von knapp 200.000 Euro sinnvoll. 
Hierbei würde es sich um eine Investitionsmaßnahme handeln, die Gemeinde Appen 
würde anteilig jährlich die Kosten für Abschreibung und Verzinsung im Rahmen des 
Betriebskostenzuschusses übernehmen, für den Zeitraum in denen das Gebäude als 
Kindergarten genutzt wird.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Variante D müssten die finanziellen Mittel in Höhe von geschätzten 92.000 
Euro im I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Appen zur Verfügung gestellt wer-
den. 
 
Bei einer der anderen Varianten würden die Kosten jährlich im Rahmen des Be-
triebskostenzuschusses anfallen, die entsprechenden Mehrkosten müssten jährlich 
eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt,  
 



• Eine Dachreparatur, gemäß der vorliegenden Variante D, durchzuführen. 
Auch wenn dies nur eine Übergangslösung für etwa 5 Jahre darstellt und eine 
Gewährleistung von den Fachfirmen nicht übernommen wird. Die erforderli-
chen finanziellen Mittel werden im I. Nachtragshaushaltsplan 2015 zur Verfü-
gung gestellt. 

 
 
ODER  
 
 

• Eine Dachsanierung, gemäß der vorliegenden Variante ___, durchzuführen. 
Die Maßnahme ist von der Kirchengemeinde entsprechend zu finanzieren. 
Die Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge werden jährlich im Rahmen der 
Jahresrechnung für den Kindergarten abgewickelt. 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Kostenschätzungen zu den Varianten A, B, C und D  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 927/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 20.02.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

17.03.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Lärmschutzmaßnahmen beim ev. St. Johannes Kindergarten Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Beim Gespräch wegen der Dachsanierung am 10.02.2015 war auch Frau Zapf, 
Fachreferentin für Arbeitsschutz des Kirchenkreises, anwesend. Aufgrund der um-
fangreichen Thematik zur Dachsanierung und der fehlenden vorherigen Information, 
dass auch das Thema Lärmschutz im Kindergarten erörtert werden soll, wurden der 
geplante Vortarg von Frau Zapf an dem Abend nicht weiter vorgestellt. 
 
Der Kirchengemeinderat hat nun auf seiner letzten Sitzung beschlossen ein Notdach 
der von Herrn Hage vorgestellten Variante D umzusetzen mit den nötigsten Lärm-
schutzmaßnahmen in Höhe von 8.000 Euro um der gesetzlichen Verantwortung ge-
recht zu werden, vorbehaltlich der Finanzierung durch die Gemeinde Appen. 
 
Frau Zapf hat mit einer Email vom 11.02.2015 an den Pastor (diese wurde an die 
Gesprächsteilnehmer vom 10.02.15 weitergeleitet) mitgeteilt, dass die Lärmproble-
matik aktuell besteht. Diese hohe Lärmbelastung, durch schallharte Räume, verstößt 
gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz für Kinder & Mitarbeitende. Sauerkraut-
platten und Teppich kann einen guten Schallschutz bieten und lässt sich kostengüns-
tig mit niedrigem Aufwand anbringen.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Probleme mit dem Lärmschutz wurden erstmalig im Januar 2015 von der Kir-
chengemeinde im Rahmen eines anderen Gespräches geäußert. Aus den bisherigen 
Begehungsprotokollen war kein Handlungsbedarf erkennbar, auch bei den Sitzungen 
des Kindergartenbeirates wurde dieses Thema bisher nicht erörtert.  
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Finanzierung: 
 
Die Maßnahme ist als Investitionsmaßnahme einzustufen. Aus dem Finanzierungs-
vertrag ergibt sich daher, dass die Kosten von der Kirchengemeinde zu tragen sind. 
Die Gemeinde trägt anteilig die Abschreibungs- und Verzinsungswerte im Rahmen 
der Jahresrechnung.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der notwendigen Lärm-
schutzmaßnahme im ev. St. Johannes Kindergarten zuzustimmen. 
 
Die Kostenfinanzierung durch die Gemeinde Appen erfolgt durch die jährlichen Ab-
schreibungs- und Verzinsungswerte der Maßnahme im Rahmen der Jahresrechnung 
für den Kindergarten.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 
Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 924/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 17.02.2015 
Bearbeiter: Margitta Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Umweltausschuss der Gemeinde Appen 10.03.2015 öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Erweiterung des Bürgerwaldes 
 
Sachverhalt: 
Den Bürgerwald am Pinnaubogen gibt es bereits seit  mehreren Jahren. Viele Bürger 
haben zu besonderen Anlässen dort einen Baum gepflanzt bzw. durch den Bauhof 
pflanzen lassen. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass auf der Fläche kein Platz 
mehr für weitere Baumpflanzungen ist.  
Die FDP-Fraktion hat daraufhin den Antrag gestellt, den Bürgerwald zu erweitern. 
Die Verwaltung wurde gebeten, hierfür eine geeignete Fläche zu suchen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine Möglichkeit der Erweiterung des Bürgerwaldes könnte ein in der Nähe vorhan-
denes gemeindliches Grundstück sein. Aus Sicht der Verwaltung würden sich die 
Flurstücke 188/40 und 40/4, Flur 8, dafür eignen. Im Flächennutzungsplan der Ge-
meinde sind Teilbereiche dieser Flurstücke (siehe anliegender Lageplan)  bereits als  
“Parkanlage“ ausgewiesen.   
Diese Erweiterung des Bürgerwaldes könnte durch diese „Aufforstung“ unter Um-
ständen auch als Ausgleichsfläche für das neue Wohnbaugebiet „Bargstücken“ aner-
kannt werden.  Dieses bedarf aber noch der Zustimmung der unteren Naturschutz-
behörde des Kreises Pinneberg.  
Die Flächen sind derzeit verpachtet und müssten fristgerecht gekündigt werden       
(3 Monate vor Jahresende).  
Nicht zuletzt muss aber darauf hingewiesen werden, dass durch die Erweiterung des 
Bürgerwaldes auch wieder mehr Arbeit auf die Bauhofmitarbeiter zukommt. Der alte 
und auch der neue  Bürgerwald  müssen laufend gepflegt und unterhalten werden.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
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Zu gegebener Zeit müssen Haushaltsmittel für die Herrichtung des Geländes einge-
plant werden. Kosten hierfür können noch nicht genannt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
./. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindever-
tretung beschließt,   
 

a) einer Erweiterung des Bürgerwaldes zuzustimmen. Hierfür sollen die gemäß 
F-Plan als Parkanlage ausgewiesenen Flächen auf den Flurstücken 188/40 
und 40/4 der Flur 8 in Anspruch genommen werden.  

 
b) einer Erweiterung des Bürgerwaldes nur zuzustimmen, wenn die im F-Plan als 

Parkanlage ausgewiesenen Flächen auch als Ausgleichsfläche für das Wohn-
baugebiet „Bargstücken“ anerkannt werden.   

 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
(H.-J. Banaschak) 
 
 
 
Anlagen: F-Planauszug der Gemeinde Appen 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 915/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 02.02.2015 
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 360.001 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

03.03.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Antrag des Feuerwehr-Chors Appen auf finanzielle Unterstützung 
zum 25 jährigen Jubiläum 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 23.01.2015 stellte der Feuerwehr-Chor der Gemeinde Appen ei-
nen Antrag auf finanzielle Unterstützung zum 25-jährigen Jubiläum (siehe Anlage). 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt.  
 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsplan 2015 sind entsprechende Haushaltsmittel nicht eingeplant. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt dem Feuerwehr-Chor der Ge-
meinde Appen einen Zuschuss in Höhe von ________Euro/keinen Zuschuss zu ge-
währen.  
 
 
 

Ö  12



 
 
 
 
 
__________________ 
        Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag des Feuerwehr-Chors Appen vom 23.01.2015.  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 934/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 02.03.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

17.03.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Antrag der ev. St. Johannes Kirchengemeinde zur Umwandlung der 
altersgemischten Gruppe in eine zusätzliche Krippengruppe bis 14.00 
Uhr 
 
Sachverhalt: 
 
 
Die ev. St. Johannes Kirchengemeinde Appen hat mit Schreiben vom 24.02.2015 
(siehe Anlage) einen Antrag auf Zustimmung der Gemeinde Appen zur Kostenüber-
nahme der Umwandlung der derzeit altersgemischten Gruppe im St. Johannes-
Kindergarten Appen in eine Krippengruppe (8 – 14 Uhr) ab 1. August 2015 sowie 
Zustimmung zur Neueinstellung einer sozialpädagogischen Assistentin hierfür ge-
stellt. 
 
Die Einzelheiten wurden ausführlich im Antrag dargelegt und erläutert. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Die Bedarfsumfrage im Januar 2015 hat gezeigt, dass die vorhandenen Krippenplät-
ze in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Appen zum August 2015 definitiv nicht 
mehr ausreichend sind. Zum damaligen Stand konnte von einer Unterversorgung von 
etwa 15 Krippenkindern zum August 2015 ausgegangen werden. 
 
In der Zwischenzeit gab es vermehrt weitere Anfragen nach Krippenplätzen in der 
Gemeinde Appen, u.a. durch anstehende oder geplante Zuzüge. 
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Die Eltern werden auch auf die Möglichkeit einer Betreuung bei einer Tagesmutter 
hingewiesen und an die Familienbildungsstätte Pinneberg verwiesen, jedoch wün-
schen die meisten Eltern eine Betreuung in einer Kindertagesstätte. Hinzu kommt, 
dass in der Gemeinde Appen erst zum November 2015 wieder eine Tagesmutter tä-
tig sein wird und nur noch begrenzt Betreuungskapazitäten anbieten kann. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
 
Die erforderlichen Personalkosten können vermutlich durch den eingeplanten Perso-
naletat im Haushalt des Kindergarten abgedeckt werden. 
 
Die geschätzten Kosten in Höhe von 5.300 Euro für die Ausstattung einer weiteren 
Krippengruppe müssten im I. Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. 
 
Im Haushaltsplan 2016 für den Kindergarten ist ein Betrag von 3.000 Euro für die 
Erweiterung des Außengeländes für den Krippenbereich einzuplanen.   
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Entfällt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, 
 
 

• der Umwandlung der altersgemischten Gruppe in eine Krippengruppe von 
8.00 – 14.00 Uhr zum August 2015 zuzustimmen. Für die Ausstattung der 
weiteren Krippengruppe werden bis zu 5.300 Euro zur Verfügung gestellt. Zur 
Schaffung weiterer Elementarplätze mit einer Betreuungszeit bis 16 Uhr wird 
die rote Gruppe in eine Elementargruppe mit einer erweiterten Betreuungszeit 
bis 16 Uhr umgewandelt (10 Betreuungsplätze bis 14 Uhr / 10 Betreuungs-
plätze bis 16 Uhr). 

 
 

• der Einstellung einer sozialpädagogischen Assistentin ohne Stellenausschrei-
bung zuzustimmen; die Kosten einer möglichen Ablösesumme gegenüber der 
Zeitarbeitsfirma werden übernommen. 
 
 

• die Kosten für den befristeten Personalkostenüberhang bis Februar 2016 wer-



den übernommen; die Mehrstunden sollen für den Abbau von angesammel-
ten Überstunden bzw. für Vertretungszwecke dienen. 

 
 

• für die Gestaltung des Außengeländes für die Krippengruppen im Jahr 2016 
ist ein Betrag in Höhe von bis zu 3.000 Euro einzuplanen. Die Mittel sind in 
den Haushaltsplan 2016 des Kindergartens entsprechend einzuplanen. 

 
 
 
 
_______ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der ev. St. Johannes Kirchengemeinde Appen  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 931/2015/APP/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 25.02.2015 
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

17.03.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 18.03.2015 öffentlich 
Gemeindevertretung Appen 26.03.2015 öffentlich 

 
Antrag der Lebenshilfe auf Einrichtung und Finanzierung einer 
inklusiven Krippengruppe in der Kindertagesstätte Heideweg in Appen-
Etz 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gGmbH hat mit Schreiben vom 04.03.2015 (sie-
he Anlage) einen Antrag auf Einrichtung und Finanzierung einer inklusiven Krippen-
gruppe in der Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz gestellt. 
 
Die  Einzelheiten wurden ausführlich im Antrag dargelegt und erläutert. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Bedarfsumfrage im Januar 2015 hat gezeigt, dass die vorhandenen Krippenplät-
ze in den Kindertagesstätten in der Gemeinde Appen zum August 2015 nicht mehr 
ausreichend sind. Zum damaligen Stand konnte von einer Unterversorgung von etwa 
15 Krippenkindern zum August 2015 ausgegangen werden. 
 
Des Weiteren wurde aus der Bedarfsumfrage ersichtlich, dass sich die Eltern einen 
weiteren Krippenstandort in der Gemeinde Appen wünschen. Damit könnte dem 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern besser entsprochen werden. 
 
Zur Auswertung der Bedarfsumfrage hat am 6.02.2015 ein ausführliches Abstim-
mungsgespräch stattgefunden. In diesem Gespräch wurde gemeinsam abgestimmt, 
wie eine optimale Lösung für die Gemeinde Appen aussehen könnte. Dabei wurde 
gemeinsam vereinbart, dass neben der möglichen Umstrukturierung der altersge-
mischten Gruppe in eine Krippengruppe bis 14.00 Uhr im ev. St. Johannes Kinder-
garten auch die Umwandlung einer Integrationsgruppe in eine Krippengruppe in der 
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Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz denkbar wäre. 
In den vergangenen Jahren wurde das Kindergartenjahr in Appen-Etz immer mit 
freien Elementarplätzen (etwa 6 freie Plätze) gestartet, die erst im Laufe des Jahres 
belegt werden konnten, teilweise auch mit auswärtigen Kindern. Durch die Umwand-
lung einer Integrationsgruppe sollte dieses Problem gelöst werden.  
 
Aufgrund des Ergebnisses aus der Bedarfsumfrage und zur Schaffung eines neuen 
Angebotes in der Gemeinde Appen wurde eine mögliche Betreuungszeit von 8.00 – 
15.00 Uhr (7 Stunden Betreuungsumfang) befürwortet. Zusätzlich wurde dann abge-
stimmt, dass auch ein Spätdienst von 14.00 – 15.00 Uhr im Elementarbereich ange-
boten werden müsste, damit mögliche Geschwisterkinder ebenfalls entsprechend 
betreut werden könnten.  
 
Mit Erstaunen wurde festgestellt, dass die Lebenshilfe nun eine Krippengruppe mit 
einer Betreuungszeit von 7.00 – 15.00 Uhr (8 Stunden) anbieten möchte. Hierzu wird 
kritisch angemerkt, dass insbesondere die Eltern mit einem Betreuungsbedarf von 6 
Stunden täglich sicherlich nicht bereit sein wären, nur aufgrund der konzeptionellen 
Ausrichtung, einen Betreuungsumfang von 8 Stunden zu buchen (Mehrkosten El-
ternbeitrag 114 Euro/ mtl.). Außerdem zeigen die Erfahrungen aus den zahlreichen 
Gespräche und Beratungen mit den Eltern das nur vereinzelt eine Betreuung ab 7.00 
Uhr benötigt/gewünscht wird. Außerdem müsste berücksichtigt werden, dass auch 
möglichen Geschwisterkindern eine entsprechende Betreuungsmöglichkeit gegeben 
werden müsste. Somit müsste zusätzlich zum Spätdienst von 14.00 – 15.00 Uhr 
auch noch ein Frühdienst von 7.00 – 8.00 Uhr eingerichtet werden. Diese Kosten 
wurden bisher von der Lebenshilfe nicht ermittelt. 
 
Aufgrund der Entwicklung im heilpädagogischen Bereich wurde seitens der Lebens-
hilfe nun entschieden, dass eine heilpädagogische Kleingruppe zum August 2015 
geschlossen wird und in dieser bisherigen Gruppe die mögliche Krippengruppe ein-
gerichtet werden soll. Dadurch würde die Anzahl an Elementarplätzen in der Kinder-
tagesstätte Heideweg nicht reduziert und auch weiterhin ein Überangebot an Ele-
mentarbetreuungsplätzen vorgehalten werden (Stand August 2015 etwa 6 freie Plät-
ze).  
 
Aufgrund der anstehenden Planungen wurde im Februar 2015 durch die Verwaltung-
geprüft inwieweit die Elementarplätze reduziert werden könnten. Die aktuellen Ge-
burtenzahlen und der zukünftige Bedarf an Elementarplätzen kann dem Bericht des 
Bürgermeisters entnommen werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass verein-
zelt auch weiterhin Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten betreut werden (z.B. 
wegen verlängerten Betreuungszeiten, konzeptioneller Ausrichtung usw.).  
 
Die geplanten Baukosten (66.000 Euro in 2015) entstehen nur für eine Übergangslö-
sung, Fördermittel hierfür können nicht mehr beantragt werden. Für das kommende 
Jahr würde die Lebenshilfe dann den 2. Bauabschnitt planen. Fördermittel können 
dann beantragt werden. Welche weiteren Kosten dann für die Gemeinde Appen ent-
stehen kann noch nicht beziffert werden. Es ist zu überlegen, ob die Schaffung des 
Krippenangebotes in der Kindertagesstätte Heideweg noch ins Jahr 2016 verscho-
ben wird um die Baukosten für die Übergangslösung einzusparen. 
 
Die Lebenshilfe wünscht sich die Schaffung einer inklusiven Krippengruppe. Die bei-
gefügten Personalkostenberechnungen zeigen, dass hierfür nur minimal höhere Per-



sonalkosten anfallen würden. Inwieweit in der Gemeinde Appen der tatsächliche Be-
darf für zwei inklusive Krippenplätze benötigt wird kann nicht eingeschätzt werden. 
Vorrangig ist aber zur bedenken, dass weitere Krippenplätze für die Appener Kinder 
geschaffen werden sollten. 
 
Zusammenfassend befürwortet die Verwaltung einen zweiten Krippenstandort in der 
Gemeinde Appen und das Engagement der Lebenshilfe. Allerdings sollte zunächst 
mit einer Betreuungszeit von 8.00 – 15.00 Uhr gestartet werden. Die Personalkosten 
würden sich dann entsprechend verringern. Ein Frühdienst ab 7.30 Uhr ist in der Ein-
richtung bereits vorhanden. Zusätzlich sollte von der Lebenshilfe geprüft werden, in-
wieweit bereits im Elementarbereich Bedarf an einem Spätdienst von 14.00 – 15.00 
Uhr besteht. 
  
Außerdem sind in der Personalkostenberechnung die Kosten für einen Bundesfreiwil-
ligendienst/Praktikant berücksichtigt. Vertraglich ist die Gemeinde Appen zur Kos-
tenübernahme derartiger Kosten nicht verpflichtet. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im I. Nachtragshaushaltsplan müssten Baukosten in Höhe von etwa 66.000 Euro 
eingeplant werden. Zusätzlich sind Einrichtungskosten von 4.000 Euro bereitzustel-
len. Hinzu kommen Personalkosten von etwa 20.000 Euro. Die konkrete Höhe ist von 
dem tatsächlichen Betreuungsumfang und der Entscheidung welche Krippengruppe 
eingerichtet wird abhängig. 
 
Weiter ist zu bedenken, dass im Jahr 2016 entsprechende Investitionskosten bereit-
zustellen sind. Die Kostenhöhe ist noch unbekannt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Fördermittel könnten erst für die Baumaßnahme 2016 beantragt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die 
Gemeindevertretung: 
 

• spricht sich grundsätzlich für ein Krippenangebot in der Kindertagesstätte Hei-
deweg in Appen-Etz aus. 

 
• Aufgrund der noch unklaren Investitionskosten eines 2. Bauabschnittes im 

Jahr 2016 wird die Einrichtung der Krippengruppe noch ins Jahr 2016 ver-
schoben. Der Träger wird gebeten die Planungen weiter voranzutreiben und 
mögliche Fördermöglichkeiten zu ermitteln. Sobald weitere Einzelheiten be-
kannt sind, wird die Gemeinde Appen sich erneut mit dem Antrag befassen.  

 
ODER  



 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt: 
 

• Dem Antrag der Lebenshilfe auf Einrichtung und Finanzierung einer inklusiven 
Krippengruppe/ normale Krippengruppe zum August 2015 zuzustimmen. 

 
• Es wird eine Betreuungszeit von 8.00 – 15.00 Uhr gewünscht und durch die 

Gemeinde Appen finanziert. Die entsprechenden Bau- und Einrichtungskosten 
für eine Übergangslösung in Höhe von geschätzten 70.000 Euro werden im I. 
Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Appen zur Verfügung gestellt. 
 

• Zusätzlich werden die anteiligen Personalkosten für das Jahr 2015 ebenfalls 
im I. Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten sind 
vom Träger unter Berücksichtigung der geänderten Betreuungszeit, den ver-
ringerten Elternbeiträgen und ohne Berücksichtigung der Kosten für den Bun-
desfreiwilligendienst/Praktikant zu ermitteln und der Gemeinde Appen vorzu-
legen.  
 

• Die Lebenshilfe wird gebeten, die Planungen für den 2. Bauabschnitt voranzu-
bringen und die möglichen Fördermöglichkeiten zu ermitteln.  
 

• Die Bereitschaft wird signalisiert, den Defizitausgleich für einen Spätdienst von 
14.00 – 15.00 Uhr im Elementarbereich zu übernehmen. Die Bedarfsermitt-
lung und die Kostenkalkulation sind möglichst bis zur nächsten Sitzung vorzu-
legen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Lebenshilfe   
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